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Gesetz 
zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
Vom 11. April 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 
Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juni 1950 (GV. NRW. S. 127), die zuletzt durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 860) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 7 5 wird eine neue Ziffer 5 a und Ziffer 5 b 
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„5 a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann 
mit der Behauptung erhoben werden können, durch 
die öffentliche Gewalt des Landes in einem seiner in 
dieser Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
enthaltenen Rechte verletzt zu sein, 

5 b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, die mit der Behauptung erhoben 
werden können, dass Landesrecht die Vorschriften 
dieser Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen 
über das Recht auf Selbstverwaltung verletze, 

2. In Artikel 75 wird die bisherige Ziffer 5 zu Ziffer 6. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. April 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina Scharrenbach 

Der Minister der Justiz 

Peter Biesenbach 
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Gesetz 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 

weiterer wahlrechtlicher Vorschriften 
Vom 11. April 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 
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Gesetz 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 

weiterer wahlrechtlicher Vorschriften 

Artikel 1 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 
und 1999 S. 70), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach der Angabe „46 
e" ein Komma, ein Zeilenumbruch und die Wörter 
,,der Verbandsversammlung des Regionalverban
des Ruhr nach Maßgabe der §§ 46 f bis 46 k" ein
gefügt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,,Das Wahlgebiet des Regionalverbands Ruhr er
streckt sich auf das Gebiet der dem Verband ge
mäß § 1 des Gesetzes über den Regionalverband 
Ruhr in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) in der jeweils gel
tenden Fassung angehörenden Mitgliedskörper
schaften." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Der Bürgermeister ist befugt, soweit die be
troffene Person nicht widersprochen hat, folgende 
Daten geeignet erscheinender Wahlberechtigter 
zum Zweck ihrer erstmaligen Berufung zu Mit
gliedern von Wahlvorständen oder einer erneuten 
Berufung bei künftigen Wahlen zu verarbeiten: 

1. Name, 

2. Vorname, 

3. Geburtsdatum, 

4. Anschrift, 

5. Telefonnummern und E-Mail-Adressen und 

6. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen und 
ausgeübte Funktion. 

Die betroffene Person ist über das Widerspruchs
recht vor der Verarbeitung ihrer Daten schriftlich 
zu unterrichten." 

b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

,,(8) Die Mitglieder der Wahlorgane und ihre 
Stellvertreter dürfen in Ausübung ihres Amtes ihr 
Gesicht nicht verhüllen." 

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und folgen
der Satz wird angefügt: 

,,Ihnen kann von der Gemeinde, im Falle der Bei
sitzer von Wahlausschüssen der Kreise auch vom 
zuständigen Kreis, Ersatz für Sachschäden, die 
sie bei Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
erlitten haben, gewährt werden." 

3. § 4 Absatz 2 wird um folgenden Satz 4 ergänzt: 

,,Bei der Ermittlung der Einwohnerzahl bleibt unbe
rücksichtigt, wer nicht Deutscher im Sinne von Arti
kel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist oder nicht die 
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Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzt." 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „fünfunddrei
ßigsten" durch das Wort „zweiundvierzigsten" er
setzt. 

b) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „ein Sperr
vermerk" durch die Wörter „eine Auskunfts
sperre" ersetzt. 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 werden Im Textteil vor Buchstabe 
a nach dem Wort „verrichten" die Wörter „oder 
sonst die Verwaltungsführung ihres Dienstherrn 
oder Arbeitgebers inhaltlich nicht beeinflussen 
können" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „die Annahme 
der Wahl nur erklären" durch die Wörter „das 
Mandat nur ausüben" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „die Wahl ange
nommen hat" durch die Wörter „das Mandat 
ausübt" ersetzt. 

6. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Wahlperiode endet bei allgemeinen Kommu
nalwahlen nach fünf Jahren. Die neue Wahlperiode 
beginnt am ersten Tag des folgenden Monats. Die all
gemeinen Kommunalwahlen finden im vorletzten 
oder letzten Monat der laufenden Wahlperiode statt." 

7. In§ 15 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „achtundvier
zigsten" durch das Wort „neunundfünfzigsten" er
setzt. 

8. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „neununddrei
ßigsten" durch das Wort „siebenundvierzigsten" 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 7 wird das Wort „einunddrei
ßigsten" durch das Wort „achtunddreißigsten" 
und das Wort „dreißigsten" durch das Wort „sie
benunddreißigsten" ersetzt. 

9. In§ 19 Absatz 1 wird das Wort „zwanzigsten" durch 
das Wort „siebenundzwanzigsten" ersetzt. 

10. § 23 Absatz 1 Satz 3 wird durch folgende Sätze er
setzt: 

„Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel richtet sich 
nach der Stimmenzahl, die die Parteien, Wählergrup
pen und Einzelbewerber bei der letzten Wahl zur Ver
tretung des Wahlgebiets erreicht haben. Die übrigen 
Wahlvorschläge schließen sich in alphabetischer Rei
henfolge der Namen der Parteien, Wählergruppen 
und Einzelbewerber an." 

11. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden Satz 2 bis 4 durch folgenden 
Satz ersetzt: 

„Durch Abzug der Stimmen der Parteien und 
Wählergruppen, für die keine Reserveliste zuge
lassen worden ist, und der Stimmen der Einzelbe
werber von der Gesamtstimmenzahl wird die be
reinigte Gesamtstimmenzahl gebildet." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „bis 4" gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „zur" das Wort 
,,bereinigten" eingefügt. 

12. § 35 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Der Wahlleiter benachrichtigt durch Zustellung 
die in den Wahlbezirken und aus den Reservelisten 
gewählten Bewerber über die Feststellung nach § 34 
Absatz l." 

13. Nach § 35 wird die Überschrift „5. Annahmeerklä
rung" gestrichen. 

14. § 36 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 36 

Ein gewählter Bewerber erwirbt die Mitgliedschaft 
in der Vertretung mit der Feststellung seiner Wahl 
nach § 34 Absatz 1, nicht jedoch vor Ablauf der 
Wahlperiode der alten Vertretung. Wer die Annahme 
der Wahl im Wahlbezirk ablehnt, scheidet auch als 
Bewerber der Reserveliste aus." 

15. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird durch die folgenden 
Absätze 1 bis 5 ersetzt: 

,,(1) Wenn ein gewählter Bewerber stirbt oder die 
Annahme der Wahl ablehnt oder wenn ein Vertre
ter stirbt oder sonst aus der Vertretung ausschei
det, wird der Sitz aus der Reserveliste der Partei 
oder Wählergruppe besetzt, für die der Ausge
schiedene bei der Wahl angetreten war. Ein späte
rer Wechsel des Ausgeschiedenen zu einer anderen 
Partei oder Wählergruppe ist unbeachtlich. 

(2) An die Stelle des nach Absatz 1 Satz 1 Ausge
schiedenen tritt der für ihn in der Reserveliste be
nannte Ersatzbewerber, falls ein solcher nicht be
nannt ist, der in der Reserveliste folgende nächste 
Bewerber. Wenn dieser Ersatzbewerber oder Be
werber die Wählbarkeit verloren hat, gestorben 
ist oder die Annahme der Wahl abgelehnt hat, gilt 
Satz 1 entsprechend. 

(3) Nicht berücksichtigt werden Bewerber auf 
der Reserveliste, die aus der Partei oder Wähler
gruppe ausgeschieden sind, für die sie bei der 
Wahl kandidiert hatten, oder die in der nach § 38 
vorgesehenen Form auf ihre Anwartschaft ver
zichtet haben. Gleiches gilt für Bewerber, die die 
Annahme der Wahl im Wahlbezirk oder die Wahl 
aus der Reserveliste abgelehnt haben. 

(4) Bei der Nachfolge unberücksichtigt bleibt zu
dem ein Ersatzbewerber, der ausschließlich für ei
nen im Wahlbezirk aufgestellten, aber dort nicht 
direkt, sondern über die Reserveliste gewählten 
Bewerber benannt wurde. 

(5) Ist der nach Absatz 1 Satz 1 Ausgeschiedene 
bei der Wahl nicht als Bewerber einer Partei oder 
Wählergruppe angetreten oder ist deren Reserve
liste erschöpft, bleibt ein frei gewordener Sitz un
besetzt. Die gesetzliche Mitgliederzahl der Vertre
tung vermindert sich entsprechend." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6 und wie 
folgt gefasst: 

,,(6) Der Wahlleiter stellt unverzüglich nach Aus
scheiden des bisherigen Vertreters den Listen
nachfolger oder das Freibleiben des Sitzes fest. 
Der Wahlleiter benachrichtigt den Listennachfol
ger und fordert ihn auf, binnen einer Woche nach 
Zustellung schriftlich zu erklären, ob er die Wahl 
annimmt. Der Listennachfolger erwirbt die Mit
gliedschaft in der Vertretung, sobald die auf die 
Benachrichtigung nach Satz 2 erfolgende Annah
meerklärung beim Wahlleiter eingeht, nicht je
doch vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens des 
Mandatsträgers, dem er nachfolgt. Gibt der Lis
tennachfolger bis zum Ablauf der gesetzten Frist 
keine Erklärung ab, so gilt die Wahl zu diesem 
Zeitpunkt als angenommen. Eine Erklärung unter 
Vorbehalt gilt als Ablehnung. Eine Ablehnung 
kann nicht widerrufen werden. Der Wahlleiter 
macht die Feststellung des Listennachfolgers oder 
das Freibleiben des Sitzes öffentlich bekannt. § 39 
Absatz 1, § 40 Absatz 3 und § 41 finden mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass an die 
Stelle des Beschlusses der Vertretung die Ent
scheidung des Wahlleiters tritt." 

16. § 46 a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

,,(6) Für die Sitzverteilung zählt der Wahlaus
schuss zunächst die für alle Listenwahlvorschläge 
abgegebenen gültigen Stimmen, nach Parteien 
und Wählergruppen getrennt, zusammen (Ge-



204 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen- Nr. 9 vom 23. April 2019 

samtstimmenzahl). Er stellt dann fest, welche 
Parteien und Wählergruppen weniger als 2,5 Pro
zent der Gesamtstimmenzahl erhalten haben. Lis
tenwahlvorschläge, die weniger als 2,5 Prozent 
der Gesamtstimmenzahl erhalten haben, bleiben 
bei der Sitzverteilung für die Bezirksvertretung 
unberücksichtigt. Durch Abzug der für diese Lis
tenwahlvorschläge abgegebenen Stimmen von der 
Gesamtstimmenzahl wird die bereinigte Gesamt
stimmenzahl gebildet, die für die anschließende 
Sitzverteilung maßgeblich ist." 

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und in 
Satz 1 werden nach der Angabe „Absatz 2" die 
Wörter „Satz 2 bis 8 und Absatz 4" eingefügt. 

1 7. § 46 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen" durch die Wör
ter „von den gültigen Stimmen die höchste 
Stimmenzahl" ersetzt. 

bb) Hinter Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das 
vom Wahlleiter zu ziehende Los." 

b) Absatz 2 und Absatz 3 werden gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2. 

18. § 46 d wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Ein gemeinsamer Wahlvorschlag mehrerer 
Parteien oder Wählergruppen muss von den für 
das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller be
teiligten Parteien oder Wählergruppen unter
zeichnet sein und soll anschließend von allen Trä
gern des Wahlvorschlags gemeinsam eingereicht 
werden. Jeder Träger eines gemeinsamen Wahl
vorschlags soll eine Vertrauensperson und eine 
stellvertretende Vert_rauensperson benennen. Die 
Zurücknahme oder Anderung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags nach § 20 setzt eine gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson aller 
Wahlvorschlagsträger voraus. Erklären die Ver
trauensperson und die stellvertretende Vertrau
ensperson nur eines der beteiligten Träger vor der 
Entscheidung über die Zulassung die Rücknahme 
des Wahlvorschlags, bleibt dieser als Wahlvor
schlag der übrigen Träger oder des anderen Trä
gers erhalten." 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie 
folgt gefasst: 

,,(5) Sind an einem gemeinsamen Wahlvorschlag 
Parteien oder Wählergruppen beteiligt, die bei der 
letzten Wahl zur Vertretung des Wahlgebiets Stim
men erhalten haben, wird der gemeinsame Wahl
vorschlag auf dem Stimmzettel aufgrund des Er
gebnisses der Partei oder Wählergruppe einge
reiht, die die höchste Stimmenzahl erreicht hatte. 
Innerhalb dieses gemeinsamen Wahlvorschlags 
werden die Parteien oder Wählergruppen auf dem 
Stimmzettel in der Reihenfolge der Stimmenzahl 
bei der letzten Wahl zur Vertretung des Wahlge
biets aufgeführt. Beteiligte Parteien oder Wähler
gruppen ohne Stimmen bei der letzten Vertre
tungswahl folgen in alphabetischer Reihenfolge 
der Namen der Parteien oder Wählergruppen. An
dere gemeinsame Wahlvorschläge werden auf dem 
Stimmzettel in alphabetischer Reihenfolge nach 
den Wahlvorschlägen von Trägern mit Stimmen 
bei der letzten Wahl zur Vertretung des Wahlge
biets berücksichtigt. Maßgeblich für ihre Einrei
hung ist der Anfangsbuchstabe des Namens der 
Partei oder Wählergruppe, die in dem gemeinsa
men Wahlvorschlag alphabetisch an erster Stelle 
steht. Innerhalb dieses gemeinsamen Wahlvor
schlags werden die Parteien oder Wählergruppen 
auf dem Stimmzettel in alphabetischer Reihen
folge der Namen der Parteien oder Wählergrup
pen aufgeführt." 

c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Ab
sätze 6 und 7. 

19. Nach§ 46 e wird folgender AbschnittVI.c eingefügt: 

„VI.c Wahl der Verbandsversammlung 
des Regionalverbands Ruhr 

§ 46 f 
Auf die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
gemäß § 10 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den 
Regionalverband Ruhr finden die Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechende Anwendung, soweit sich 
nicht aus den §§ 46g bis 46k oder aus dem Gesetz 
über den Regionalverband Ruhr etwas anderes er
gibt. 

§ 46 g 

(1) Wahlleiter für die Wahl der Verbandsversamm
lung im Wahlgebiet des Regionalverbands Ruhr ist 
der Regionaldirektor, stellvertretender Wahlleiter ist 
sein Vertreter im Amt. Bewirbt sich der Regionaldi
rektor oder sein Vertreter im Amt um das Amt eines 
Bürgermeisters oder eines Landrats im Wahlgebiet 
des Regionalverbands Ruhr, kann er ab seiner Auf
stellung nicht Wahlleiter oder stellvertretender Wahl
leiter für die Wahl der Verbandsversammlung des Re
gionalverbands Ruhr sein. An seine Stelle tritt der 
jeweilige Vertreter im Amt. 

(2) Der Wahlausschuss für die Wahl der Verbandsver
sammlung des Regionalverbands Ruhr besteht aus 
dem Wahlleiter nach Absatz 1 als Vorsitzendem und 
zehn Beisitzern, die die Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr wählt. Eine Benennung oder 
Bestellung weiterer Mitglieder ist nicht zulässig. 

(3) Die für die Wahl des Rates zuständigen Wahlvor
stände und Briefwahlvorstände führen im Wahlge
biet des Regionalverbands Ruhr auch die Wahl der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
durch. 

§ 46 h 

(1) Unter Berücksichtigung der in § 10 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr 
festgeschriebenen Mitgliederzahl findet § 3 auf die 
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver
bands Ruhr keine Anwendung. 

(2) Wegen der Listenwahl aller 91 Mitglieder nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über den Regional
verband Ruhr findet für die Wahl der Verbandsver
sammlung des Regionalverbands Ruhr eine Eintei
lung des Wahlgebietes in Wahlbezirke nach § 4 nicht 
statt. 

(3) Beamte und Arbeitnehmer (soweit sie nicht über
wiegend körperliche Arbeit verrichten oder sonst die 
Verwaltungsführung ihres Dienstherrn oder Arbeit
gebers inhaltlich nicht beeinflussen können) im 
Dienst des Regionalverbands Ruhr können nicht 
gleichzeitig seiner Verbandsversammlung angehören. 
Gleiches gilt für Beamte und Arbeitnehmer, die im 
Dienst des Landes stehen und in einer staatlichen 
Behörde unmittelbar mit der Ausübung der allgemei
nen Aufsicht oder der Sonderaufsicht über Gemein
den und Gemeindeverbände im Wahlgebiet des Regi
onalverbands Ruhr oder über .. den Regionalverband 
Ruhr selbst befasst sind. Im Ubrigen gilt § 13 ent
sprechend. 

(4) Der Listenwahlvorschlag einer Partei muss vom 
Vorstand des Landesverbands oder, wenn Landesver
bände nicht bestehen, von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände nach § 7 Absatz 2 
des Parteiengesetzes, die im Bereich des Landes lie
gen, unterzeichnet sein, der Listenwahlvorschlag ei
ner Wählergruppe von deren Vorstand. Ist die Partei 
oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlaus
schreibung nach § 14 Absatz 1 laufenden Wahlperi
ode nicht ununterbrochen in der Verbandsversamm
lung des Regionalverbands Ruhr, im Landtag oder 
auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im 
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor
schlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie 
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einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Pro
gramm hat. Dies gilt nicht für Parteien, die die Un
terlagen gemäß§ 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, 
Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundes
wahlleiter eingereicht haben. 

(5) Der Listenwahlvorschlag einer Partei oder Wäh
lergruppe im Sinne von Absatz 4 Satz 2 muss von 
mindestens 250 Wahlberechtigten aus dem Wahlge
biet des Regionalverbands Ruhr persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

(6) Ein Bewerber für die Wahl zur Verbandsver
sammlung des Regionalverbands Ruhr darf nur in ei
nem Listenwahlvorschlag benannt werden. 

§ 46 i 

(1) Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des 
Wahlausschusses des Regionalverbands Ruhr ist an 
den Landeswahlausschuss nach § 9 Absatz 2 des 
Landeswahlgesetzes zu richten. 

(2) Die Stimmzettel für die Wahl der Verbandsver
sammlung des Regionalverbands Ruhr enthalten die 
für das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge der 
Parteien und Wählergruppen mit den Namen der ers
ten fünf Bewerber. 

(3) Die Reihenfolge der Listenwahlvorschläge auf 
dem Stimmzettel richtet sich bei der ersten Direkt
wahl der Verbandsversammlung des Regionalver
bands Ruhr nach der Stimmenzahl, die die Parteien 
oder Wählergruppen bei der Wahl der Vertretungen 
der Mitgliedskörperschaften des Regionalverbands 
Ruhr im Jahr 2014 erreicht haben. Andere Listen
wahlvorschläge schließen sich in alphabetischer Rei
henfolge der Namen der Parteien oder Wählergrup
pen an. Bei nachfolgenden Wahlen gilt § 23 Absatz 1. 

§ 46 j 

(1) Im Wahlgebiet des Regionalverbands Ruhr stellen 
die Wahlausschüsse der Gemeinden auch fest, wie 
viele gültige Stimmen die Listenwahlvorschläge der 
Parteien und Wählergruppen für die Wahl der Ver
bandsversammlung des Regionalverbands Ruhr in 
ihrer Gemeinde erhalten haben. Auf dieser Grund
lage zählt der Wahlausschuss des Regionalverbands 
Ruhr die für alle Listenwahlvorschläge in seinem 
Wahlgebiet abgegebenen gültigen Stimmen, nach 
Parteien und Wählergruppen getrennt, zusammen 
(Gesamtstimmenzahl). Der Wahlausschuss des Regio
nalverbands Ruhr stellt zugleich fest, welche Par
teien und Wählergruppen weniger als 2,5 Prozent der 
Gesamtstimmenzahl erhalten haben. 

(2) Listenwahlvorschläge, die weniger als 2,5 Pro
zent der Gesamtstimmenzahl erhalten haben, bleiben 
bei der Sitzverteilung für die Verbandsversammlung 
unberücksichtigt. Durch Abzug der für diese Listen
wahlvorschläge abgegebenen Stimmen von der Ge
samtstimmenzahl wird die bereinigte Gesamtstim
menzahl gebildet. 

(3) Den hiernach bei der Sitzverteilung zu berück
sichtigenden Parteien und Wählergruppen werden 
nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung so 
viele von den 91 Sitzen zugeteilt, wie ihnen im Ver
hältnis der auf ihren Listenwahlvorschlag entfallen
den Stimmenzahl zur bereinigten Gesamtstimmen
zahl nach Absatz 2 zustehen. Für die Berechnung 
gelten die Regelungen des § 33 Absatz 2 Satz 3 bis 8 
und Absatz 4 und 6 sinngemäß. 

(4) Der Wahlausschuss des Regionalverbands Ruhr 
stellt fest, wie viele Sitze den Parteien und Wähler
gruppen in der Verbandsversammlung zuzuteilen 
und welche Bewerber aus den Listenwahlvorschlä
gen gewählt sind. 

(5) Ein Mitglied der Verbandsversammlung verliert 
seinen Sitz auch durch Annahme der Wahl zum Regi
onaldirektor des Regionalverbands Ruhr. 

§ 46 k 

Sind in einer kreisangehörigen Gemeinde oder in ei
nem Stadtbezirk einer kreisfreien Stadt im Wahlge
biet des Regionalverbands Ruhr Unregelmäßigkeiten 
bei der Wahl der Verbandsversammlung des Regio
nalverbands Ruhr im Sinne von § 40 Absatz 1 Buch
stabe b vorgekommen, ist die Wahl in dieser Ge
meinde oder dem betroffenen Stadtbezirk zu wieder
holen. Erstrecken sich die Unregelmäßigkeiten auf 
Gemeinden im Wahlgebiet mit mehr als der Hälfte 
der Wahlberechtigten, so ist die Wahl im ganzen 
Wahlgebiet zu wiederholen." 

20. In § 50 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „fünf" durch 
das Wort „sechs" ersetzt. 

21. In § 51 Absatz 1 werden nach den Wörtern ,,§§ 46 b 
bis 46 d über die Wahl und Abwahl der Bürgermeis
ter und Landräte," die Wörter ,,§§ 46 f bis 46 k über 
die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver
bands Ruhr," eingefügt. 
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Artikel 2 
Übergangsregelungen zum Kommunalwahlgesetz 

und zur Kommunalwahlordnung 

§1 
Zahl der Vertreter 

Für die allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2020 
können die Gemeinden und Kreise bis spätestens 31. Juli 
2019 durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter 
um 2, 4, 6, 8 oder 10, davon je zur Hälfte in Wahlbezirken, 
verringern. Die Zahl von 20 Vertretern darf nicht unter
schritten werden. 

§2 
Wahl derVertreter für die Vertreterversammlung und 
der Bewerber für die Wahl der Verbandsversammlung 

des Regionalverbandes Ruhr im Jahr 2020 

Für die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalver
bandes Ruhr im Jahr 2020 sind die Vertreter für die Ver
treterversammlung und die Bewerber ab dem 1. August 
2019 zu wählen. 

§3 
Feststellung von Bevölkerungszahlen und der Zahl 

der Wahlberechtigten 

(1) Für die allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2020 
richten sich die Bevölkerungszahlen gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 1, § 4 Absatz 2 Satz 3 und§ 15 Absatz 2 Satz 3 des 
Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 
und 1999 S. 70) in der jeweils geltenden Fassung im 
Lande Nordrhein-Westfalen nach der vom Landesbe
trieb Information und Technik NRW (IT.NRW) halbjähr
lich fortgeschriebenen Bevölkerungszahl, welche 59 Mo
nate nach Beginn der Wahlperiode veröffentlicht ist. 

(2) Die Zahl der Wahlberechtigten gemäß § 16 Absatz 1 
des Kommunalwahlgesetzes im Lande Nordrhein-West
falen ist für die allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 
2020 zum letzten Halbjahresstichtag, der 62 Monate 
nach Beginn der Wahlperiode liegt, nach dem Meldere
gister zu ermitteln. 
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Artikel 3 

Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Landeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 16. August 1993 (GV. NRW. S. 516), das zu
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. 
NRW. S. 407) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 11 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Der Bürgermeister ist befugt, soweit die betrof
fene Person nicht widersprochen hat, folgende Daten 
geeignet erscheinender Wahlberechtigter zum Zweck 
ihrer erstmaligen Berufung zu Mitgliedern von Wahl-
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vorständen oder einer erneuten Berufung bei künfti
gen Wahlen zu verarbeiten: 

1. Name, 

2. Vorname, 

3. Geburtsdatum, 

4. Anschrift, 

5. Telefonnummern und E-Mail-Adressen und 

6. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen und aus-
geübte Funktion. 

Die betroffene Person ist über das Widerspruchsrecht 
vor der Verarbeitung ihrer Daten schriftlich zu unter
richten." 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Wortlaut wird folgender Absatz 1 vorange
stellt: 

,,(1) Die Mitglieder der Wahlorgane und ihre Stell
vertreter dürfen in Ausübung ihres Amtes ihr Ge
sicht nicht verhüllen." 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2. 

3. In § 16 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „fünfunddrei
ßigsten" durch das Wort „zweiundvierzigsten" ersetzt. 

4. In § 45 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „fünf" durch 
das Wort „sechs" ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr 

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. 
NRW. S. 96), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,Die näheren Vorschriften trifft das Kommunalwahl
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1988 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70) in der jeweils geltenden Fassung." 

2. § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Verbandsversammlung tritt spätestens sechs 
Wochen nach Beginn der Wahlperiode zu ihrer ersten 
Sitzung zusammen. Die Wahlperiode der im Jahr 2020 
erstmals direkt gewählten Verbandsversammlung be
ginnt am 1. November 2020. Die Wahlperiode der 
zuvor amtierenden Verbandsversammlung endet am 
31. Oktober 2020." 
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Artikel 5 

Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738) und 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 759) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In§ 27 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter,,, legt die
ses zur Einsichtnahme öffentlich aus" gestrichen. 

2. Dem § 46 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,,Die Gewährung der Aufwandsentschädigung als Sit
zungsgeld nach Satz 2 Nummer 2 kann der Rat erst
malig ab dem 1. November 2020 beschließen." 

3. § 101 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „und" durch ein Komma 
ersetzt und werden nach dem Wort „Große" die 
Wörter „und Mittlere" eingefügt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Große und Mittlere kreisangehörige Städte kön
nen sich durch eine öffentlich-rechtliche Vereinba-
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rung zur Erfüllung dieser Pflicht einer anderen 
örtlichen Rechnungsprüfung bedienen." 

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes zur Aufhebung ~es Gesetzes 

zur Stärkung des Kreistags und zur Anderung 
kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und 

steuerrechtlicher Vorschriften 

Artikel 11 des Gesetzes zur Aufhel?,ung des Gesetzes zur 
Stärkung des Kreistags und zur Anderung kommunal
rechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher 
Vorschriften vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738) 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem Wortlaut des Absatzes 2 wird folgender Satz vor
angestellt: 

,,Artikel 1 Nummer 4 tritt am 24. April 2019 in Kraft." 

2. Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Artikel 1 Num
mer 4," gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „aufgrund der" gestri
chen, wird das Wort „geltenden" durch die Wörter 
„aufgrund der" ersetzt und wird nach der Angabe 
,,§ 46" die Angabe „Satz 2" gestrichen. 
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Artikel 7 

Änderung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 
In Artikel 4 Nummer 2 des 2. NKF-Weiterentwicklungs
gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) wird 
die Angabe „Absatz 5" durch die Angabe „Absatz 6" 
und die Absatzbezeichnung ,,(5)" durch die Absatzbe
zeichnung ,,(6)" ersetzt." 

Artikel 8 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Die Änderung des § 46 c Kommunalwahlgesetz in der 
Fassung dieses Anderungsgesetzes tritt am 1. September 
2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. April 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina Scharrenbach 

- GV. NRW. 2019 S. 202 
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